
HOCHSCHULE NORDHAUSEN
University of Applied Sciences

Professur für Öffentliche Betriebswirtschaft,
!nsb. Management öffentlicher Dienstleistungen

,THÜR. LWT.A-G .PH.ST
1 9..01 .2.0.3.? .07 •?^.

Hochschule Nordhausen • Postfach 10 07 10 * 99727 Nordhausen
Fachbaretch WirtschaRs- uftd SozialwtssenschaftBn

Thüringer Landtag
Ausschuss für Europa, Kultur und Medien
Jürgen-Fuchs-Straße l

/H5^V^^-^-

Prof. Dr. Stefan Zahradnik

z

18. Januar 2022

99096 Erfurt

Den Mitgliedern des
AfEKM

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/1660
ZU DrS. 7/4081NF

Stellungnahme zu Drs. 7/4084 (Gesetz zur Einsetzung einer Thüringer Anti-Bürokratiekommission
(Thüringer Anti-Bürokratiekommissionsgesetz - ThürABKG), Gesetzentwurf der Fraktion der CDU)

Sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete,

vielen Dank für die Einladung zur mündlichen Anhörung zu dem oben genannten Gesetzentwurf. Leider
kann ich nicht persönlich teilnehmen, gebe zu dem Gesetzentwurf aber gern eine schriftliche Stellung"
nähme ab.

l. Grundsätzliche Bewertung der Einrichtune eines Thüringer Normenkontrollrats

Die verwaltungspolitische Diskussion Im Freistaat Thüringen hat sich in der Vergangenheit stark auf
eine Funktional- und Gebietsreform konzentriert. So wurde anderen Ansätzen wie Prozessmanagement
und BürokratEeabbau wenig Beachtung geschenkt1. Trotz erster Erfahrungen des Landes mit der Bü-
rökratiekostenmessung nach dem Standardkosten-Model! (SKM) im Jahr 2007, als eine Studentin des
StudEengangs Öffentliche Betriebswirtschaft/Public Management der Hochschule Nordhausen auf Ini-
tiative der damaligen Stabsstelle „Deregutierung, RechtsvereEnfachung, Rechtsfoigenabschätzung" im
Thüringer Justizministerium im Rahmen ihrer AbschiussarbeEt die BürokratEekosten des Thüringer
Gaststättengesetzes ermittelt hatte,2 wurde dieser Ansatz in Thüringen nicht weiterverfoigt, Dagegen
verfolgt die Bundesregierung bereits seit 2006 das Programm „Bürokratieabbau und bessere Recht-
setzung". Im selben Jahr wurde der Nationale Normenkontrollrat eingerichtet. Nach meiner Einschät-
zung sollte der Erfolg dieser Maßnahme3 Aniass sein, nunmehr auch in Thüringen einen ähnlichen Weg
zu beschreiten.

Das Vorhaben, einen Thüringer Normenkontrollrat einzurichten, das auch schon durch die im Landes-
haushält 2021 bereitgestellten Mittel deutlich wird, halte ich für geeignet, um Bürokratieabbau und
bessere Rechtsetzung zu forcieren.

Vgl. Zahradnik, Stefan: Public Management, Prozessmanagement und Deregulierung - Potenziale neben einer Funktional-
und Gebietsreform in Thüringen, in; H!nz, Eimar (Hrsg.); Regieren in Kommunen, Herausforderungen besser bewältigen,
Wiesbaden: Springer VS Verlag, 2017. S. 157-168. .
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2. Aufeaben des Thüringer Normenkontrollrats

Als Aufgabe des Nationalen NormenkontroHrats ist in § l Abs, 3 NKRG definiert:

„Er prüft insbesondere die Darstellung des EtfüliungsaufwandQs neuer Regelungen für Bürgerinnen und
Bürger, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung auf ihre Nachvollziehbarkeit und Methodengerechtigkeft so-
wie die Darstellung der sonstigen Kosten der Wirtschaft, [...]."

Nicht der Nationale Normenkontroilrat nimmt die Ermittlung des Erfüllungsaufwands vor, sondern dies
erfolgt durch das Ministerium, das den Gesetzentwurf voriegt Der Nationale Normenkontrollrat prüft
diese Arbeit auf NachvollzEehbarkeit und Methodengerechtigkeit Diese Arbeitsteilung ist sinnvoit. Ers"
tens gewährleistet sie, dass der Erfüllungsaufwand bei der Erstellung des Gesetzentwurfs gleich mitbe-
dacht wird. Zweitens hat das Personal des jeweiligen Ministeriums eine höhere Nähe zum Regelungs-
gegenstand und zu den Betroffenen, soctass es die Ermittlung des ErfüNungsaufwands leichter vorneh-
men kann. Drittens sichert die Trennung von Ermittlung und Prüfung die Unabhängigkeit der Prüfung.4

Dieses Konzept setzt aber voraus, dass eine Methode festgelegt ist, die das Ministerium bei der Ermitt-
iungdes Erfüliungsaufwands anwendet und Maßstabfürdie Prüfung der Methodengerechtigkeit durch
den Nationalen NormenkontroSlrat ist Zumindest für die Messung der BÜrokratiekosten, einem Teil des
Erfüliungsaufwands, ist diese Festlegung unmittelbar im NKRG erfolgt, nämlich in dessen § 2 Abs. 3:

,/öe/ der Messung der Bürokratiekosten ist das Standardkosten-Modefl (SKM) anzuwenden. Die international
anerkannten Regeln zur Anwendung des Standardkosten-Modells sind zugrunde zu legen. Abweichungen
von dieser Methodik bedürfen [...].<<

In dem vorliegenden Gesetzentwurf für ein ThürABKG ist in § l Abs. 3 als Aufgabe des Thüringer
NormenRontrollrats vorgesehen:

„Er prüft insbesondere die Darstellung des Erfüllungsaufwands und der Gesetzesfolgekosten neuer Rege-
tungen für die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung auf ihre Nachvolfzieh"
barkeit sowie Methodengerechtigkeit. Er prüft zudem die Darstellung der sonstigen Kosten der Wirtschaft
sowie die infoiee einer neuen Reeelune erforderlichen Verwaltunssprozesse."

Der Zweck der von mir fett gedruckten Wörter „und der Gesetzesfoigekosten" erschließt sich mir nicht,
da der Begriff „Erfüilungsaufwand" nach § 2 Abs. l ThürABKG-E bereits „den gesamten messbaren
Zeitaufwand und die Kosten, welche durch die Befolgung einer Vorschrift bei den Bürgerinnen und Bürgem/
der Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung entstehen" umfasst In Satz 2 werden dann ohnehin
noch einmal sonstige Kosten der Wirtschaft aufgegriffen, soweit diese nicht bereits durch den Begriff
„Erfüllungsaufwand" abgedeckt sein sollten. Daher können und soilten die Wörter „und der Gesetzes-
folgekosten" gestrichen werden, Stattdessen könnten sonstige Kosten der Bürgerinnen und Bürger und
der öffentlichen Verwaltung in Satz 2 berücksichtigt werden,

Durch die von mir unterstrichenen Wörter wird den durch eine neue Regelung erforderlichen Verwal"
tungsprozessen besondere Beachtung geschenkt. Dies halte ich für sinnvoll, insbesondere vor dem
Hintergrund dass der unnötige bürokratische Aufwand der öffentiichen Verwaltung mitunter höher iiegt
als der von Bürgerinnen und Bürgern und Wirtschaft, wie zum Beispiel die oben genannte Untersu-
chung des Gaststättenrechts im Jahr 2007 gezeigt hat Allerdings empfehle ich, das Wort „die" durch
das Wort „der" zu ersetzen. Die Prüfung von Verwaitungsprozessen als solche durch den Thüringer

Normenkontroilrat ist bereits durch § 2 Abs. 3 Satz 2 und, 3 ThürABKG-E abgedeckt

Zur organisatorischen Verankerung und zu Kontrollformen vgl, auch Wegrich, Kai: Das Leitblld „Better Heguiation", Ziele,
Snstrumente, Wiri<ungsweise, Berlin; edition sjgma, 2011, S. 73 ff.
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Für § l Abs. 3 ThürABKG empfehle ich daher folgende Fassung:

„Er prüft insbesondere die Darstellung des Erfüliungsaufwands neuer Regelungen für die Bürgerinnen
und Bürger, die Wirtschaft und die,öffentliche Verwaltung auf ihre Nachvoliziehbarkejt sowie Metho-
dengerechtigkeit Er prüft zudem die Darstellung der sonstigen Kosten der Bürgerinnen und Bürger,
der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung sowie der infolge einer neuen Regelung erforderlichen
Verwaltungsprozesse."

In § 2 Abs. 3 ThürABKG-E ist vorgesehen:

„Bei der Messung der Bürokrai'iekosten kann unter anderem das Standärdkosten-Modell (SKM), unter Zu-

grundelegung dessen international anerkannter Regeln, angewendet werden, wenn dies den Mitgliedern
zieiführend erscheint Der Thüfineer NormenkontroHrat ist nicht auf die Anwendung dieser Methodik
beschränkt und kann davon unabhäneie auch konkrete EinzetprüfungQn bestimmter Lebens- und^Verwal^
tunssbereiche mit dem Ziel der Verfahrensvereinfachune. -Verbesserung und -beschleunisune durchführen

und die Wirkung bestimmter Normen in der Praxis untersuchen. Weiter kann der Thüringer Normenkon-
trotlratmiRahmen des Auftraes der ..besseren Rechtsetzuns" die srundsatztiche Notwendiskeit einer Resel.
die Möeiichkeiten zur Befnstune und zur Evaluierune betrachten und überprüfen. ob es für den Normad-
ressaten eine einfachere Form des Volizues sibt"

Die von mir fett gedruckten Wörter erwecken den Eindruck, dass nicht das einen Gesetzentwurf erstei-
lende Ministerium die Messung der Bürokratiekosten durchführt, sondern der NormenkontroNrat Dies
wäre aus den oben genannten Gründen jedoch keine gute Lösung.

Ais vorteNhaft bewerte ich die von mir unterstrichenen Ergänzungen sowie die Bestimmungen in § 4
Abs. 7 ThürABKG-E, die es so im NKRG nicht gibt Dadurch erhält der Thüringer Normenkontrollrat
einen breiteren Aufgabenbereich als der Nationale Normenkontrollrat Mir scheinen diese-Aufgaben
geeignet, auch unabhängig von vorliegenden Gesetzentwürfen einen Beitrag zu Bürokratieabbau und
besserer Rechtsetzung zu leisten.

Daher empfehle ich, § 2 Abs. 3 Satz l und 2 NKRG sinngemäß in § 2 Abs. 3 ThürABKG zu übernehmen
und einen neuen Absatz 4 mit dem InhaSt aus § 2 Abs. 3 Satz 2 ThürABKG-E einzufügen:

„(3) Bei der Messung der Bürokratiekosten ist das Stgndardkosten-Modell (SKM) anzuwenden. Die
international anerkannten Regeln zur Anwendung des Standardkosten-Modelis sind zugrunde zu le-
gen. Abweichungen von dieser MethodEk bedürfen eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des
Thüringer Normenkontrollrats und der Zustimmung der Landesregiemng.

(4) Der Thüringer Normenkontrollrat kann unabhängig von der Prüfung nach § l Abs. 3 konkrete
Einzelpr'üfungen bestimmter Lebens- und Verwaltungsbereiche mit dem Ziel der Verfahrensvereinfa-
chung, -Verbesserung und -beschteunigung durchführen und die Wirkung bestimmter Normen in der
Praxis untersuchen. Weiter kann der Thüringer Normenkontrollrat im Rahmen des Auftrags der „bes"
seren Rechtsetzung" die grundsätzliche Notwendigkeit einer Regel, die Möglichkeiten zur Befristung
und zur Evaluierung betrachten und überprüfen, ob es für den Normadressaten eine einfachere Form
des Vollzugs gibt."

§ 2 Abs. 4 ThürABKG würde dann Absatz 5.
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3,.Zusammensetzung des Thüringer Normenkontrolirats

Während die zehn Mitglieder des Nationalen Normenkontrollrats vom Bundeskanzler im Einvernehmen
mit den anderen Mitgliedern der Bundesregierung dem Bundespräsidenten vorgeschlagen werden, der
sie beruft, sollen die in § 3 Abs. l ThürABKG-E vorgesehenen sieben Mitglieder des Thüringer Normen-
kontrollrats vom Landtag gewählt werden.

In § 3 Abs. 3 ThürABKG-E ist für die sieben Mitglieder vorgesehen:

„Je ein Mitglied soll eh Praktiker aus den Bereichen Industrie- und Handel, Handwerk und Freie Berufe
sein. Weiter soll je ein MttgUed em Vertreter der Kommunen, der Wirtschaftskammern, der Arbeitnehmerver-
einigungen und aus dem Bereich Verbraucherschutz sein."

Anders a!s in § 3 Abs. 2 NKRG enthält der Entwurf für ein ThürABKG keine Anforderungen an die
fachliche Qualifikation der Mitglieder.

Diese Konstruktion hat zwar den Vorteil, dass sich im Thüringer Normenkontrollrat verschiedene Inte-
ressengruppen widerspiegeln. Sie birgt aber zugleich die Gefahr, dass diese sich als Lobbyisten ihrer
Interessengruppe verstehen und verstanden werden und Vorschläge für die Besetzung des Thüringer
Normenkontrollrats dementsprechend unterbreitet werden.

Es fällt auch auf, dass von den sieben Mitgliedern vier der Wirtschaft zuzurechnen sind (die drei „Prak-
tiker" und der Vertreter der Wirtschaftskammern). Dagegen ist die Wissenschaft gar nicht genannt,
obwohl § 3 Abs. 4 Satz 4 ThürABKG-.E HochschuHehrerinnen und Hochschullehrer ausdrücklich von
der Mitgliedschaftsbeschränkungtür Landesbeamte ausnimmt Ein Vertreter aus dem Bereich Verbrau-
cherschutz soll vermutlich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger repräsentieren, was aber der
Beziehung zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Politik und Landes" und Kommunalverwaltung kaum
gerecht wird. Bürgerinnen und Bürger sind vom Landesrecht kaum als „Verbraucher" betroffen.

Wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Arbeit des Thüringer Normenkontrolirats Ist nach meiner Ein-
Schätzung die fachliche Qualifikation seiner Mitglieder.

Aus den vorgenannten Gründen empfehle ich § 3 Abs. 2 ThürABKG-E in Aniehnung an § 3 Abs. 2
NKRG und § 3 Abs. 2 Satz 3 Sächsisches Normenkontrollratsgesetz und ergänzt um die Em Gesetz-
entwurf vorgefundene Mindestquote weiblicher Mitglieder wie folgt zu fassen:

„Die Mitglieder sollen Erfahrungen in Angelegenheiten der Rechtssetzung oder Rechtsanwendung in-
nerhalb staatlicher oder geseilschaftiicher Institutionen gesammelt haben und über Kenntnisse in wirf"
schaftlichen Angelegenheiten verfügen. Mindestens drei Mitglieder müssen weiblich sein."

Ich hoffe, dass meine Stellungnahme in Ihren Beratungen hilfreich ist

Mit freundlichen Grüßen

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


